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Rahmenleistungsvereinbarung für die Leistungen zur 

Sozialen Teilhabe im Leistungsbereich Tagesstruktur 

für ältere und vorgealterte Menschen mit geistigen 

und/oder körperlichen Behinderungen 

 

Leistungstyp 1.1.3.6 und 2.1.3.6 Tagesstruktur für ältere 

und vorgealterte Menschen mit geistigen und/oder kör-

perlichen Behinderungen 

 

 

1.  Betriebsnotwendige Anlagen 

1.1  Betriebsstätte/n 

Die Betriebsstätte/n befindet/n sich in einem/mehreren Gebäude/n auf dem/n Grund-

stück/en (Straße)..................................in (PLZ)..............(Ort)................... 

Von der/den Gesamtfläche/n des/der Gebäudes/Gebäude (.........m2) 

nutzt....................einen Teilbereich mit einer Fläche von ................m2. 

Eine Bauskizze und ein Lageplan der für den Betrieb genutzten Gebäude, Nutz- und 

Freiflächen sind als Anlage............und...............beigefügt. 

An dieser Stelle ist es erforderlich, das Raumprogramm (Aufzählung der Zimmer, Ge-

meinschaftsräume, Sanitärräume, Therapie-räume, Dienstzimmer, Küchen etc.) zu be-

schreiben und die Größe des Grundstücks sowie der einzelnen Räume anzugeben. 

Eigentümer / Besitzer der Betriebsstätte:...........................................  

1.2  Platzkapazität 

Hier ist die Anzahl der genehmigten Plätze laut Betriebsgenehmigung einzutragen.  

Eine Änderung der vereinbarten Platzzahl bedarf der vorherigen Zustimmung des Leis-

tungsträgers. Hierbei ist nicht die tatsächliche Belegung gemeint. 

2.  Personenkreis 

2.1  Beschreibung des Personenkreises 

Aufgenommen werden volljährige Menschen mit geistigen, körperlichen oder mehrfa-

chen Behinderungen im Sinne des § 99 SGB IX, die nicht (mehr) einer Beschäftigung 

in einer WfbM oder Tagesförderstätte nachgehen. 
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Die Aufnahme erfolgt in Umsetzung des Teilhabe-/ Gesamtplanes nach §§ 19, 121 

SGB IX.  

 

(In Einzelfällen können auch Menschen betreut werden, die keine Unterstützung / As-

sistenz in den Räumlichkeiten nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 SGB XII (beson-

dere Wohnform) benötigen.) 

2.2  Aufnahme- und Ausschlusskriterien 

Unter Beachtung des Grundsatzes der orts- und familiennahen Versorgung werden 

vorrangig im Gebiet des örtlichen Trägers...............................und in den angrenzenden 

Gebieten der örtlichen Träger...................................................... wohnende Menschen 

aufgenommen. 

Das Wunschrecht der leistungsberechtigten Person nach § 104 SGB IX bleibt unbe-

rührt. 

Ggf. kann hier eine Regelung folgenden Inhalts aufgenommen werden:  

Nicht aufgenommen werden Personen, bei denen/die.........................................  

2.3  Aufnahmeverpflichtung 

Der Leistungserbringer verpflichtet sich zur Aufnahme gem. § 123 Abs. 4 SGB IX. 

3.  Ziel, Art und Inhalt der Leistung 

3.1  Ziel der Leistung  

Gemäß § 90 SGB IX ist es Ziel der Leistung, Leistungsberechtigten eine individuelle 

Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, 

wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die 

Leistungen sollen sie befähigen ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbe-

stimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.  

3.2  Art der Leistung 

Dieses Leistungsangebot für Ältere wird als gesonderte Leistung in einer besonderen 

Wohnform erbracht. Der Leistungserbringer erbringt für die leistungsberechtigte Person 

Leistungen der Sozialen Teilhabe gem. § 113 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 2, 5, 7 SGB IX.1 

(Bei fehlenden Räumlichkeiten in einer besonderen Wohnform, kann die Tagesstruktur 

auch außerhalb der besonderen Wohnform stattfinden.) 

 

1 Protokollnotiz: Die Leistungen nach § 30 Abs. 1 SGB XII (Mehrbedarf bei Mobilitätseinschrän-

kungen) bleiben hiervon unberührt. Die Leistungen zur Mobilität nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX 

umfassen lediglich Leistungen nach § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX. 
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3.3  Inhalt der Leistung 

3.3.0  allgemeiner Teil 

Inhalt der Leistungen sind alle Maßnahmen, Aktivitäten, Angebote und Vorkehrungen, 

die dazu dienen, die Aufgaben der Eingliederungshilfe laut SGB IX zu verwirklichen. 

Insbesondere gehören grundpflegerische, persönlichkeitsfördernde und stabilisierende 

Maßnahmen dazu. Dabei ist dem besonderen Aspekt älterer Menschen mit geistiger 

Behinderung, die aus einem Beschäftigungsverhältnis ausgeschieden sind, Rechnung 

zu tragen. 

3.3.1  direkte Leistungen 

Die aufgeführten Maßnahmen richten sich an dem Teilhabe-/Gesamtplan nach §§ 19, 

121 SGBIX aus, der dem Leistungsbedarf der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer Rech-

nung trägt. Sie werden als Hilfe zur Selbsthilfe in abgestufter Form als Beratung, Be-

gleitung, Ermutigung, als Aufforderung, Motivation, Begründung, als Beaufsichtigung, 

Kontrolle, Korrektur, als Anleitung, Mithilfe und Unterstützung sowie als stellvertretende 

Ausführung erbracht. 

• Erhaltung und Weiterentwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Beach-

tung der personellen Integrität und Autonomie der Teilnehmer und Erschließung 

altersspezifischer Lern-, Erfahrungs- und Erlebniswelten. 

• Ein möglichst breit differenziertes Spektrum von Angeboten, um der Art und 

Schwere der Behinderung, der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und Entwick-

lungsmöglichkeit sowie den Neigungen des Nutzers soweit wie möglich Rechnung 

zu tragen und die Lebensqualität zu erhalten. 

• Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der erworbenen Leistungsfähigkeit z.B. 

im körperlichen, lebenspraktischen und gestalterischen Bereich um auf diese 

Weise die Persönlichkeit im sozialen und kreativen Bereich zu fördern. 

• Maßnahmen zum Erwerb und Erhalt altersspezifischer praktischer Kenntnisse und 

Fertigkeiten, um auch die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu sichern. 

• Erbringen der für die Betreuung jeweils notwendigen grundpflegerischen Leistun-

gen während der Anwesenheitszeit. 

• Qualifizierte Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen zur Durchführung der 

Eingliederungshilfemaßnahme und Erledigung damit verbundener administrativer 

Arbeiten. 

Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des § 116 SGB IX ist die gemeinsame 

Leistungserbringung Basis für die Tagesstruktur. Die zuvor beschriebenen Leistungen 

können an mehrere leistungsberechtigte Personen gemeinschaftlich oder individuell er-

bracht werden. 

3.3.2  indirekte Leistungen 

• Medikamentenversorgung einschließlich Überwachung 

• Kooperation und Koordination mit Dienstleistern (Küche, Hauswirtschaftlicher 

Dienst, Wäscherei, Handwerksbetriebe, Verwaltung) 

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit internen und gegebenenfalls externen Fach-

kräften 
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• Regelmäßige Besprechungen zu individuellen Begleitplanungen 

3.3.3  Sachleistungen 

• Leitung und Verwaltung 

• Vorhalten geeigneter Räumlichkeiten, Ausstattung und Freiflächen; notwendige 

Wartung technischer Anlagen 

• Wirtschaftsdienste 

• Organisation des Fahrdienstes 

4.  Umfang der Leistung 

Das Betreuungsangebot findet in der Regel werktags von montags bis freitags statt 

und umfasst wenigstens 35 und höchstens 40 Stunden wöchentlich. Die Stundenzah-

len umfassen auch Erholungspausen und Zeiten der Beaufsichtigung. 

Es wird im Übrigen verwiesen auf Nr. 3.3.1. 

5.  Qualität der Leistung 

5.1  Strukturqualität  

5.1.1  Vorhandensein einer Konzeption 

Eine Konzeption ist vorhanden. 

Für das Leistungsangebot sind geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt für 

Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen bedrohte Menschen zu treffen, 

insbesondere für Frauen und LSBTIQ*-Personen (lesbische Frauen, schwule Männer, 

Bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Menschen), d.h. insbesondere Konzepte  

1. zur Gewaltprävention (insb. körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt) inkl. 

Deeskalation bei Gewalt auf der Grundlage von im Abstand von 3 Jahren vorzu-

nehmenden Gefährdungsanalysen und 

2. zur Stärkung der sexuellen Selbstbestimmung 

vorzuhalten sowie zu beachten und anzuwenden. 

5.1.2  personelle Ausstattung/Qualifikation des Personals. 

Der Leistungserbringer verpflichtet sich: 

1. bei Tätigkeiten, die regelmäßig Kontakt mit leistungsberechtigten Personen er-

fordern, ausschließlich Fach- und anderes Betreuungspersonal einschließlich 

der ehrenamtlich Tätigen zu beschäftigen, das in Anwendung des § 124 Abs. 2 

SGB IX und entsprechender Anwendung des § 2 Abs. 2 NuWGPersVO nicht 

von der Wahrnehmung der Aufgaben ausgeschlossen ist, solange die Verurtei-

lung im Führungszeugnis nach § 30a BZRG eingetragen ist, 
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2. von Fach- und anderem Betreuungspersonal einschließlich der ehrenamtlich 

Tätigen, die in Wahrnehmung ihrer Aufgabe regelmäßig Kontakt mit leistungs-

berechtigten Personen haben, vor deren Einstellung oder Aufnahme einer dau-

erhaften ehrenamtlichen Tätigkeit und danach in regelmäßigen Abständen von 

längstens 3 Jahren ein Führungszeugnis nach § 30a Abs. 1 BZRG vorlegen zu 

lassen. Unabhängig von der Frist in Satz 1 soll der Leistungserbringer bei kon-

kreten Anhaltspunkten für das Vorliegen einer Verurteilung im Sinne des § 7 

Abs. 2d ii. RV Ü18 die Vorlage eines aktuellen Führungszeugnisses nach § 30a 

BZRG fordern.  

In der heiminternen Tagesstruktur wird folgendes Personal vorgehalten: 

Personalschlüssel :………………………. 

Die Fachkraftquote nach der Verordnung über personelle Anforderungen für unterstüt-

zende Einrichtungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über unterstützende Wohn-

formen vom 25. Oktober 2018 - NuWGPersVO gilt als vereinbart. 

Die Fachkräfte inkl. der pädagogischen Leitung müssen eine der in § 5 NuWGPersVO 

genannte Qualifikationen, jeweils für die dort genannten Aufgaben aufweisen. 

Dies sind insbesondere:  

• Erzieher / Erzieherinnen 

• Heilerziehungspfleger / Heilerziehungspflegerinnen 

• Altenpfleger / Altenpflegerinnen 

• Beschäftigungstherapeuten / Beschäftigungstherapeutinnen 

• Heilpädagogen / Heilpädagoginnen 

• vergleichbare Qualifikationen 

Praktikanten / Praktikantinnen, FSJler und ähnliches Personal werden fachgerecht an-

geleitet, neue Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen werden qualifiziert eingearbeitet. 

Auf die Verpflichtung nach § 124 Abs. 2 SGB IX wird an dieser Stelle ausdrücklich hin-

gewiesen. 

5.1.3  sächliche Ausstattung 

Die Gemeinschafts- und Funktionsräume sind ausreichend ausgestattet; die Außenan-

lagen und die Verkehrsflächen funktionell gestaltet.  

5.1.4  betriebliche Organisation und haustechnische Versorgung 

Die betriebliche Organisation und die haustechnische Versorgung werden gewährleis-

tet.  

5.1.5.  Darstellung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 

individuelle Ausführungen 
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5.2 Prozessqualität 

5.2.1 Hilfeplan 

Unter Berücksichtigung des Teilhabe-/Gesamtplanes nach §§ 19, 121 SGB IX und ins-

besondere der dort vereinbarten Ziele sowie ggf. vorliegender Befunde und Gutachten, 

sowie ergänzend durch 

• Aufnahmegespräch 

• Anamnese 

• Eigene Feststellungen des Leistungserbringers2 

wird anlässlich der Aufnahme für jede leistungsberechtigte Person innerhalb einer Frist 

von 6 Wochen ein individueller Hilfeplan formuliert, der mindestens Aussagen enthält 

zu  

• den aus den Zielen des Gesamt-/Teilhabeplanes abgeleiteten Förderzielen, 

• hieraus folgenden Teilzielen, die bis zur nächsten Fortschreibung (Ziffer 5.2.2) an-

zustreben sind, 

• Empfehlungen über die danach täglich bzw. wöchentlich bzw. monatlich wahrzu-

nehmenden Fördermaßnahmen aus den von dem Leistungserbringer angebote-

nen Leistungsinhalten (Ziffer 3.3.1). 

5.2.2 Fortschreibung des Hilfeplans 

Bei Änderung des Gesamt-/Teilhabeplanes ist für jede leistungsberechtigte Person der 

Hilfeplan fortzuschreiben. Sofern kein Gesamt-/Teilhabeplan vorliegt, der weniger als 

24 Monate alt ist, ist der Hilfeplan spätestens alle 24 Monate beginnend mit der Auf-

nahme fortzuschreiben. Die Fortschreibung hat mindestens Aussagen zu enthalten  

• ob und inwieweit die in Ziffer 5.2.1 aus Anlass der Aufnahme bzw. der letzten Fort-

schreibung formulierten Ziele erreicht wurden, 

• zu den aus den Zielen des Gesamt-/Teilhabeplanes abgeleiteten Förderzielen und 

den hieraus folgenden Teilzielen, die bis zur nächsten Fortschreibung (Ziffer 5.2.2) 

anzustreben sind, 

• zu Empfehlungen über die täglich bzw. wöchentlich bzw. monatlich wahrzuneh-

menden Fördermaßnahmen aus den von dem Leistungserbringer angebotenen 

Leistungsinhalten (Ziffer 3.3.1). 

5.2.3 Hilfedokumentation 

Der Hilfeplan aus Anlass der Aufnahme (Ziffer 5.2.1), die Fortschreibung des Hilfepla-

nes (Ziffer 5.2.2) und die Durchführung der darin aufgeführten täglich bzw. wöchentlich 

bzw. monatlich angebotenen Fördermaßnahmen sind schriftlich zu dokumentieren.  

 

2 Protokollnotiz: Die eigenen Feststellungen des Leistungserbringers führen nicht ein-

seitig zur Änderung des Gesamtplanes. Eigene Feststellungen des Leistungserbringers 

können Veranlassung geben, Änderungen des Gesamtplanes anzuregen. 
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Die Dokumentation ist für die Dauer des Aufenthaltes und 5 Jahre nach dem Ausschei-

den aus dem Leistungsangebot unter Beachtung der einschlägigen datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen aufzubewahren.  

Die Dokumentation kann gemeinsam mit dem Wohnangebot erfolgen. 

5.2.4 Verlaufsbericht 

Der Leistungserbringer hat i.d.R. 2 Monate vor dem geplanten Datum der Fortschrei-

bung des Gesamt-/Teilhabeplanes einen Verlaufsbericht zu erstellen und diesen dem 

zuständigen Leistungsträger zuzuleiten, der mindestens folgende Angaben enthält: 

• Zusammenfassung der von der leistungsberechtigten Person aus den vom Leis-

tungserbringer angebotenen Leistungsinhalten (Ziffer 3.3.1) wahrgenommenen 

Maßnahmen, 

• ob und inwieweit die im letzten Gesamt-/Teilhabeplan formulierten Ziele erreicht 

wurden, welche Faktoren hierbei förderlich waren bzw. welche hinderlich waren 

oder die Erreichung der Ziele verhindert haben, 

• aus Sicht des Leistungserbringers bestehende Bedarfe, 

• Empfehlungen zu den zukünftig zu verfolgenden Zielen. 

Der Leistungserbringer informiert den zuständigen Träger der Eingliederungs-

hilfe/Rehaträger auch bereits vor dem Zeitpunkt der planmäßigen Fortschreibung des 

Gesamt-/Teilhabeplanes, wenn sich nach seiner Einschätzung der Bedarf der leis-

tungsberechtigten Personen wesentlich geändert hat. 

5.2.5 Abschlussbericht 

Aus Anlass des Ausscheidens aus dem Leistungsangebot ist ein Abschlussbericht zu 

fertigen, der mindestens Aussagen enthält  

• über den Verlauf der Unterstützung / Assistenz 

• über den weiteren Hilfebedarf zum Zeitpunkt des Ausscheidens nach Einschät-

zung des Leistungsanbieters.  

Der Abschlussbericht ist dem zuständigen Leistungsträger zuzuleiten. 

5.2.6 Durchführung kontinuierlicher Fortbildung des Personals, Supervi-

sion 

Die Konzipierung und Durchführung bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung wird si-

chergestellt. Bei Bedarf wird Supervision angeboten. 

5.2.7 Fortentwicklung der Konzeption 

Die Konzeption wird regelmäßig überprüft, den veränderten Gegebenheiten angepasst 

und bedarfsgerecht fortgeschrieben. 
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5.3 Ergebnisqualität 

Die Ergebnisse der Leistungen werden anhand der angestrebten Ziele in regelmäßigen 

Abständen überprüft und analysiert; sie fließen in die Weiterentwicklung des Leistungs-

angebotes ein. 

6. Wirksamkeit und Qualität der Leistung 

Voraussetzung für eine Wirksamkeit der Leistungen ist, dass sie in der vereinbarten 

Qualität erbracht werden. 

Die Gemeinsame Kommission kann weitere Kriterien zur Bemessung der Wirksamkeit 

der Leistungen festsetzen. 

7. Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung durch beide Vereinbarungspartner mit 

Wirkung vom ……….. in Kraft. 

 

 

Hildesheim,  ….. (Datum) ….     Ort,  …. (Datum) ….. 

 

Für das Niedersächsische Landesamt   Für den Leistungserbringer 

für Soziales, Jugend und Familie     

– Landessozialamt – 

 

Im Auftrage 

 


